
Nicht versicherte Lohnbestandteile (Aufzählung ist abschliessend):

Abfindungen, Boni, Gratifikationen
Familien-, Kinder- und Geburtenzulagen
Spesen (ÖV/Verpflegung/Büro/Repräsentation/Auto)
Geschenke, Incentives
Taggelder (KTG/UVG/Militärversicherung)
Lohnfortzahlungen Todesfall / Lohnnachgenuss
Entschädigungen IV
Verwaltungsratshonorare / Tantiemen / Honorare und Gratisaktien.

Dieser Ausweis dient einzig Ihrer Information und ersetzt alle bisherigen Angaben. Ihre Rechtsansprüche begründen
sich ausschliesslich nach den Bestimmungen des Reglements der Tellco pkPRO. Information an unsere Destinatäre:
Ein Teil der IT-Services unseres Dienstleistungspartners wird von Tochterfirmen im europäischen Ausland
wahrgenommen. Daher kann es vereinzelt vorkommen, dass Mitarbeiter dieser Tochterfirmen Personendaten aus
der Schweiz einsehen können. Der physische Speicherort der Personendaten verbleibt jedoch in der
Schweiz.[01.01.2021]
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Versicherte Personen

Aufnahmepflichtige Arbeitnehmer
Ziff.5+6

Personnel soumis à la LPP

Versicherter Lohn

Versicherter Lohn 1
Ziff.13+14

BVG-Lohn abzüglich  BVG-Koordinationsabzug

Versicherter Lohn 2
Ziff.13+14

AHV-Lohn abzüglich  BVG-Lohnmaximum

Sparen in Prozent

Alter Männer Alter Frauen
18-24 18-24
25-34 25-34
35-44 35-44
45-54 45-54
55-65 55-64

versicherter Lohn 1 versicherter Lohn 2
  0% 0.0%
  7% 8.5%
10% 8.5%
15% 8.5%
18% 8.5%

Rentenumwandlungssatz

Männer und Frauen 6.00%

Leistungen im Alter

Altersrente
Ziff.19

Lebenslängliche Altersrente in Abhängigkeit des aktuellen
Umwandlungssatzes zum Zeitpunkt der ordentl. Pensionierung

Pensionierten-Kinderrente
Ziff.20

20% der Altersrente die der Versicherte bezieht, bis zur Vollendung des 18.
bzw. 25. Altersjahres

Leistungen bei Invalidität

Invalidenrente bei Krankheit
Ziff.24

6 % vom voraussichtlichen Altersguthaben ohne Zins

Invalidenrente bei Krankheit
Ziff.24

75 % vom versicherter Lohn 2

Wartefrist 24 Monate
Invaliden-Kinderrente bei Krankheit
Ziff.25

1.2 % vom voraussichtlichen Altersguthaben ohne Zins, bis zur Vollendung
des 18. bzw. 25. Altersjahres

Wartefrist 24 Monate
Beitragsbefreiung
Ziff.26

In der Höhe der Beiträge; bei Krankheit und Unfall

Wartefrist 3 Monate

Leistungen im Todesfall

Partnerrente bei Krankheit vor
der ordentl. Pensionierung
Ziff.27+28

3.6 % vom voraussichtlichen Altersguthaben ohne Zins

Partnerrente bei Krankheit oder Unfall
nach der ordentl. Pensionierung

60 % der Altersrente, die der Verstorbene bezogen hat.

Waisenrente bei Krankheit vor
der ordentl. Pensionierung
Ziff.29

1.2 % vom voraussichtlichen Altersguthaben ohne Zins, bis zur Vollendung
des 18. bzw. 25. Altersjahres

Waisenrente bei Krankheit oder Unfall
nach der ordentl. Pensionierung
Ziff.29

20 % der Altersrente, die der Verstorbene bezogen hat, bis zur Vollendung des
18. bzw. 25. Altersjahres

Todesfallkapital bei Krankheit oder Unfall
Ziff.30

Vorhandenes Altersguthaben sofern nicht zur Finanzierung einer Partnerrente
vorgesehen

Zusätzliches Todesfallkapital bei
Krankheit oder Unfall
Ziff.30

300 % vom versicherter Lohn 2

Sicherheitsfonds

Beiträge Die Beiträge an den Sicherheitsfonds sind in den Risikoprämien enthalten

Finanzierung

Arbeitnehmerbeitrag an den
Risikoleistungen und Zusatzkosten
Ziff.47

50 %

Arbeitnehmerbeitrag an den
Altersgutschriften
Ziff.47

50 %

Beitrag des Arbeitgebers
Ziff.47

Differenz zum Gesamtaufwand
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